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Ansuchen der Gemeinde um Eintrag in Wander-
buch: Bürgermeister Schweigl ersucht bei der Bezirks-
hauptmannschaft für Heinrich Tangl die Reisefreiheit 
für Österreich, Ungarn, Deutschland und die Schweiz. 

Heimatschein des Ernst Mussak vom 03. Juli 1923

1920: Die Stellung der Gemeinde änderte sich mit 
Einführung des Bundesverfassungsgesetzes in der ersten 
Republik. Damit wurde auch die Obsorge für die Sicherheit 
der Person und des Eigentums (örtliche Sicherheitspolizei), 
das Hilfs- und Rettungswesen, die Sorge für die Erhaltung der 
Straßen und Wege der Gemeinde, die Bau- und Feuerpolizei 
an Flaurling übertragen.

Protokoll einer Feuerbeschau vom 27.01.1921: Beanstandet wurde 
beispielsweise, dass das Holz im Ofen gelagert wurde, der Kamin, Ofen 
etc. renoviert werden muss, die Asche in besserem Behältnis zu lagern ist. 
Unterschrieben wurde vom Bürgermeister, seinem Stellvertreter und vom 
Rauchfangkehrermeister.

Die Gemeinden waren also nur Untereinheiten der Länder 
und ein Glied in der Verwaltungskette mit überschaubaren 
Kompetenzen und wenig Eigenverantwortung. 
Nach den Wirren des Krieges dauerte es bis zum Jahr 1962, 
dass die Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung 
neu gefasst und deutlich stärker verankert wurden. Dies 
geschah auch als Ergebnis der Einführung der Europäischen 
Gemeinderechtscharta in Österreich, mit der auf die 
Ausgangsideen des 19. Jahrhunderts zurückgegriffen wurde.

Nota bene: Auch die Pfarrmatriken der Pfarre sind vom 
Heimatrecht berührt: Bis 1938 oblagen die standesamtlichen 
Aufgaben den Pfarren. Das heißt, Pfarrer mussten über 
Geburten, Hochzeiten und Sterbefälle auch die jeweils 
zuständigen Gemeinden der betroffenen Personen 
informieren. 
Dadurch wissen wir aber heute, dass im Jahr 1866 Josef 
Niederegger im Alter von 36 Jahren in Cincinnati, Ohio, 
verstarb. Er war Bauer in Flaurling und Cincinnati, Ohio,   
und hinterließ in Flaurling seine Frau und zwei minderjährige 
Kinder. Im Jahr 1885 verstarb in Paris der Flaurlinger 
Daniel Weber. Er war Tischler und wurde 77 Jahre alt. Über 
Nachfahren dieser Familien ist heute in der Chronik nichts 
mehr bekannt.						      arw
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SCF Bericht Saison 2023/24
Die Skisaison 2023/24 neigt sich dem Ende zu und so auch 
unsere Saison des Schiclub Flaurling.
Diesen Winter dürfen wir wieder auf viele tolle 
Veranstaltungen zurückblicken. Sei es der Kinderskikurs 
mit Rekordteilnehmerzahl, aber auch die Clubmeisterschaft 
sowie Mundecup, Langlaufkurs und die Trainings in Kühtai.

Ein kurzer Überblick über die Sieger/innen dieser Saison

Clubmeisterin: Anna Selina Haider 
Clubmeister: Philipp Haider 
Kinderclubmeisterin: Melina Auer 
Kinderclubmeister: Elias Rauch 
Vereinsmeister: Musig (Mathias Grill, Josef Praxmarer, 
David Hellbert)

Clubmeisterschaft/Vereinerennen
Am 24.02.2024 fand unsere alljährige Clubmeisterschaft zusammen mit dem Vereinerennen in Kühtai 
statt. Bei traumhaftem Wetter, mit vor allem im zweiten Durchgang schwierigen Pistenverhältnissen, 
war es eine durchaus gelungene Veranstaltung. Bei der Clubmeisterschaft nahmen 30 Läufer/innen teil 
und am Ende konnte sich Philipp Haider vor Mathias Grill und Josef Praxmarer, wie im letzten Jahr, 
den Tagessieg holen. Bei den Damen gewann Anna Selina Haider vor Melina Auer und Patrizia Huber. 
15 Mannschaften nahmen anschließend an der Vereinemeisterschaft teil. Die „Musig“ ge-
wann dabei vor der „Jungmusig 2“ und dem „FC Flaurling/Polling Die Flotten.“ Den Son-
derpreis für die gleichmäßigste Zeit zwischen den drei Läufern holten sich die Jungmusig 2. 
Am Abend fand dann die Preisverteilung zusammen mit dem Helferessen für den Kinderskikurs beim Wirt 
statt.  Bei bester Bewirtung war dies ein gelungener Abschluss dieses Renntages.

Mundecup/Trainings/Langlaufkurs
Dieses Jahr haben wieder 5 Läufer/Innen des SC Flaurlings an den 2 Rennen des Mundecups teilgenom-
men (3. Rennen wurde abgesagt). Dabei konnten wir mit Tobias Praxmarer in der U16 einen Gesamtsieg 
in seiner Altersklasse verzeichnen. Gratulation an alle, die sich der Herausforderung gestellt haben!
In den Weihnachtsferien haben wir auch wieder 2 Trainings in Kühtai veranstaltet. Danke dabei an Hannes 
für die Organisation.

Ein besonderer Gewinn(er)

Am 27.01.24 durften wir zusammen mit Trainern von der Skischule Leutasch einen Langlaufkurs 
veranstalten. Dieser war sehr gut besucht und wird zu einen fixem Angebot in unserem Terminkalender.

Der SCF bedankt sich bei allen, die das ganze Jahr tatkräftig mithelfen und den Schiclub Flaurling
unterstützen und freut sich schon auf die Saison 2024/2025.                                                         Max Plank

Die Langlauftruppe
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Rechtzeitig vor der Weidesaison sind die an den Wald angrenzenden 
Grundbesitzer von Wiesen aufgefordert und verpflichtet, laut Feldschutzgesetz 
und nach alter Tradition geeignete Weidezäune zum Schutz vor dem 
Weidevieh und des Weideviehs zu erhalten/errichten.  Danke!

Zäunen am Flaurlinger Berg
Erinnerung an alle Wiesengrundbesitzer

Aus dem Umweltausschuss
Zuerst einmal möchte ich mich herzlich bedanken bei allen, die beim Dorfputz mitgeholfen haben! Sogar 
das Wetter hat es gut gemeint, die Sonne hat gelacht und der Regen hat erst nach dem Aufklauben und 
der wohlverdienten Jause eingesetzt. 

Eine große "Aufklaubaktion" gab es auch bei der Deponie am Flaurlinger Berg. Vor der Saisonöffnung 
wurden alle Erd-, Schutt-, Grashäufen und sonstigen Zwischenablagerungen säuberlich entsorgt. Ab sofort 
können monatlich wieder Strauchschnitt und in geringen Mengen auch Bauschutt abgegeben werden. Die 
Öffnungszeiten 2024 sind jeweils von 8:30 bis 11:30 Uhr an folgenden Samstagen: 

4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. und 19. Oktober, 9. und 16. November. 
Anders als früher werden alle anderen Abfälle nicht angenommen! Grünschnitt und Gartenabfälle kommen 
in die Biotonne oder zum Recyclinghof Polling (Öffnung Mittwoch, 16:00 bis 19:00 Uhr, Freitag, 14:00 
bis 18:00 Uhr), dort werden auch Holzabfälle angenommen. 

Ein weiteres wichtiges und quasi immerwährendes 
Thema ist das Lichtraumprofil. Dabei geht es 
um die Sicherstellung eines Verkehrsraumes für 
Verkehrsteilnehmer aller Art im Bereich von Bäumen, 
Sträuchern oder sonstigen Pflanzen.  Verantwortlich 
dafür sind alle Grundstückseigentümer, deren 
Grundstücke zur Straße oder zu einem Gehweg hin 
mit Bäumen bepflanzt sind. Im Klartext heißt das: 
Grundstückseigentümer neben öffentlichen Straßen und 
Wegen müssen ihre Bäume und Sträucher so pflegen/

zurückschneiden, dass der Verkehr gefahrlos fließen kann: 4,5 m hoch bei Straßen, 2,5 m bei Gehwegen. 
Danke an alle, die ihre Bäume gewissenhaft pflegen! 
Und ein Hinweis an die anderen: Bäume, die von den Eigentümern nicht vorschriftsmäßig gepflegt werden 
(können), werden von der Gemeinde auf Rechnung der Grundstückseigentümer zurückgeschnitten.     

Josef Mittermair für den Umweltausschuss der Gemeinde Flaurling, Bild Schradenholz


